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Folgende Personen und Einrichtungen sind berechtigt, die Schulversion oder Academic Edition (AE) 
von Microsoft-Produkten in den angegebenen Programmen zu erwerben, und werden als Qualifi-
zierte Nutzer für Forschung & Lehre definiert. Microsoft behält sich das Recht vor, den Status eines 
Kunden oder vorgeschlagenen Kunden als Qualifizierter Nutzer für Forschung & Lehre zu 
überprüfen. 

A) Ausbildungseinrichtung 
(i) Eine Schule, Hochschule, akademische oder andere Schulungseinrichtung, die von der 
zuständigen Ordnungsbehörde in dem Land, in dem die Ausbildungseinrichtung ihren 
Hauptsitz hat, akkreditiert ist. 

• AE Full Packaged Product 
• Open für Forschung & Lehre 
• Select für Forschung & Lehre 
• Miet-Vertrag School Agreement (nur erster oder zweiter Ausbildungsabschnitt ) 
• Miet-Vertrag Campus Agreement (nur höherer Ausbildungsabschnitt) 

(ii) Eine nicht akademische und/oder nicht von der Regierung anerkannte 
Vollzeit-unterrichtende Non-Profit-Organisation/Einrichtung 

• AE Full Packaged Product 
• Open für Forschung & Lehre 
• Select für Forschung & Lehre 

B) Verwaltungsbüros einer Ausbildungseinrichtung 
Die lokalen, regionalen oder nationalen Verwaltungsbüros einer oder mehrerer in A (i) oben 
beschriebenen Ausbildungseinrichtungen. 

• AE Full Packaged Product 
• Open für Forschung & Lehre 
• Select für Forschung & Lehre 
• Miet-Vertrag  School Agreement (nur erster oder zweiter Ausbildungsabschnitt) 
• Miet-Vertrag Campus Agreement (nur höherer Ausbildungsabschnitt)
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C) Wissenschaftliche oder sonstige Mitarbeiter 
Wissenschaftliche oder sonstige Vollzeit- und Teilzeit-Mitarbeiter von in Abschnitt A (i) oben 
definierten Ausbildungseinrichtungen. 

• Nur AE Full Packaged Product 

D) Studenten/Schüler 
Studenten/Schüler, die bei einer in Abschnitt A (i) oben definierten Ausbildungseinrichtung 
eingeschrieben sind, und Studenten/Schüler, die bei einer in Abschnitt A (ii) oben definierten 
Ausbildungseinrichtung als volle Kursteilnehmer eingeschrieben sind. 

• Nur AE Full Packaged Product 

E) Akad. Lehrkrankenhaus oder medizinische Schulungseinrichtung*
Akad. Lehrkrankenhaus: 10% der PCs eines Akad. Lehrkrankenhauses sind berechtigt.
Medizinische Schulungseinrichtung oder –abteilung: 
Diejenigen Abteilungen eines Krankenhauses oder einer medizinischen Schulungseinrichtung, 
die für das Unterrichten bestimmt sind. 

• AE Full Packaged Product 
• Open für Forschung & Lehre 
• Select für Forschung & Lehre 

F) Öffentliche Bibliotheken 
Eine öffentliche Bibliothek, die gebührenfrei für alle Einwohner einer Gemeinde, eines Bezirks oder 
einer Region grundlegende allgemeine Bibliotheksdienstleistungen erbringt. 

• AE Full Packaged Product 
• Open für Forschung & Lehre 
• Select für Forschung & Lehre 

G) Öffentliche Museen 
Ein öffentliches Museum, das dauerhaft und hauptsächlich zu erzieherischen oder zu ästhetischen 
Zwecken besteht, professionelle Mitarbeiter einsetzt und regelmäßig der Öffentlichkeit bewegliche 
Objekte ausstellt. 

• AE Full Packaged Product 
• Open für Forschung & Lehre 
• Select für Forschung & Lehre 

2. 



H) Öffentliche Forschungseinrichtungen 
Eine öffentliche Forschungseinrichtung, die vollständig von der Regierung auf lokaler, nationaler 
oder europäischen Ebene finanziert wird. 

• AE Full Packaged Product 
• Open für Forschung & Lehre 
• Select für Forschung & Lehre 

I) Wohltätigkeitsorganisationen**
Mitgliedschaft in einem der 6 Wohlfahrtsverbände oder eine Organisation, die keine Gewinnerwirt-
schaftungsabsicht verfolgt und eine Gemeinnützigkeitsbescheinigung vorlegen kann und deren 
Ziel es ist, (i) Armut zu bekämpfen, (ii) Ausbildung zu fördern, (iii) soziale und gemeinschaftliche 
Wohlfahrt zu fördern, (iv) Kultur zu fördern, oder (v) die natürliche Umgebung zu fördern.

• AE Full Packaged Product 
• Open für Forschung & Lehre 
• Select für Forschung & Lehre 

* Ein Lehrkrankenhaus oder eine medizinische Schulungseinrichtung ist nicht berechtigt, wenn man 
zwischen den lehrenden und nicht-lehrenden Bereichen des Krankenhauses zu Zwecken der 
Softwarelizenzierung nicht unterscheiden kann. 

** Nachweis über eine Satzung oder einen Handelsregisterauszug oder einer Bestätigung der Mit-
gliedschaft in einem Wohlfahrtsverband.
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